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1 Einleitung  

1.1 Ausgangslage und Anlass  
Die Gemeinde Triesenberg hat für das Gebiet Steg einen Richtplan erarbeitet. Der 

Richtplan Steg regelt neben der Bebauung namentlich auch die Erschliessung, Par-

kierung und die Freihaltung. Entlang der Siedlung Steg führt die Durchgangsstrasse 

nach Malbun. Zumindest saisonal und an Wochenenden ist diese stark befahren. 

Die Gesamtsituation im Bereich des Siedlungsgebiets ist unbefriedigend, so na-

mentlich auch hinsichtlich der Gestaltung des Strassenraums.  

Unter der Federführung des Amts für Tiefbau und Geoinformation (ATG) hat das 

Land im Bereich der Kernzone Steg (vgl. Abb. 1) ein Projekt zur Strassenraumge-

staltung für die Durchgangsstrasse nach Malbun erarbeitet. Das Strassenbaupro-

jekt umfasst eine Anpassung der Linienführung sowie verschiedene Massnahmen in 

den Bereichen Verkehrssicherheit, Strassenraumgestaltung und Parkierung.  

Im Zuge der Umsetzung des Strassenbauprojekts soll weiter ein Infrastrukturge-

bäude mit gedecktem Wartebereich für die Bushaltestelle sowie ein Technikraum 

der Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) für das angrenzende Fassungsbauwerk 

Milbunerbach realisiert werden.  

Die Umsetzung des Strassenbauprojekts und die Realisierung des Infrastrukturge-

bäudes bedingt eine Anpassung der Nutzungsplanung. Neben dieser Anpassung 

steht beim Zonenplan Steg generell eine Überprüfung und allfällige Anpassung der 

Flächenausscheidungen im Zonenplan hinsichtlich der Erschliessungs- und Parkie-

rungsflächen an. Dies erfolgt im Rahmen einer umfassenderen Revision des Zonen-

plans Steg und ist nicht Gegenstand der vorliegenden, projektbezogenen Teilrevi-

sion.  

 

 
Abb. 1: Projektperimeter Strassenraumgestaltung Grosssteg «Zentrum» (rot)  
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1.2 Gegenstand und Ziele der Teilrevision  
Mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans Steg erfolgen gestützt auf das 

Projekt «Strassenraumgestaltung Steg» projektbezogene Anpassungen der Zonie-

rung. Weiter werden die nutzungsplanerischen Voraussetzungen für das geplante 

Infrastrukturgebäude mit gedecktem Wartebereich für die Bushaltestelle geschaf-

fen.  

 

2 Allgemeines  

2.1 Organisation des Planungsträgers  
Die Gemeinde Triesenberg beauftragte das Planungsbüro Stauffer & Studach Raum-

entwicklung, Chur, mit der Teilrevision des Zonenplans.  

 

2.2 Ablauf  
– Erarbeitung Revisionsvorlage  April – Mai 2024 

– Vorprüfung Mai – Juli 2024 

– Überarbeitung Projekt Infrastrukturbaute Juli – November 2024 

– Überarbeitung Revisionsvorlage Dez. 2024 / Jan. 2025 

– 2. Vorprüfung Jan. – Feb. 2025 

– Prüfung Eingriffsverfahren  Februar / März 2025 

– Prüfung Landesalpenkommission ab April 2025 

– Beschluss Gemeinderat  8. April 2025 

– Öffentliche Planauflage  14. April – 16. Mai 2025 

– Antrag zur Genehmigung  … 

 

2.3 Vorprüfung  

2.3.1 Vorprüfung  

Der Entwurf der Teilrevision des Zonenplans wurde gemäss Art. 14 BauV dem Amt 

für Hochbau und Raumplanung (AHR) zur Vorprüfung eingereicht. Mit Vorprüfungs-

bericht vom 4. Juli 2024 hat das AHR auf der Grundlage einer verwaltungsinternen 

Vernehmlassung zur vorliegenden Teilrevision Stellung genommen. Eine Übersicht 

über die wesentlichen Anträge und Hinweise sowie deren Behandlung ist im An-

hang A des vorliegenden Berichts enthalten.  

 

2.3.2 2. Vorprüfung  
Anschliessend an die Vorprüfung wurde das geplante Infrastrukturgebäude überar-

beitet (Redimensionierung Nutzungen), das Strassenbauprojekt blieb ansonsten un-

verändert. Im Weiteren wurde die Zonierung angepasst, insbesondere betreffend 

die Zuweisungen zur Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA). Durch die 

Überarbeitung ergaben sich grundlegende Anpassungen an der 
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Zonenplanänderung, weshalb die Gemeinde beschlossen hatte, die Vorlage beim 

Land zur erneuten Vorprüfung einzureichen.  

Mit Mail vom 12. Februar 2025 hat sich das AHR auf der Grundlage einer verwal-

tungsinternen Vernehmlassung zur überarbeiteten Teilrevision positiv geäussert, 

beantragte eine Korrektur der Kernzone im Strassenbereich (wurde durch Ge-

meinde vorgenommen) und machte Hinweise für das weitere Verfahren (Eingriffs-

verfahren und Gesuch Landesalpenkommission).  

 

2.4 Beschlussfassung  
Der Gemeinderat behandelte die Teilrevision anlässlich seiner Sitzung vom 8. April 

2025 und verabschiedete sie zu Handen der öffentlichen Planauflage.  

 

2.5 Öffentliche Planauflage  
Die öffentliche Planauflage nach Art. 13 Baugesetz erfolgt mit Anzeige für die Dauer 

von 30 Tagen vom 14. April 2025 bis 16. Mai 2025. Während der Auflagefrist kön-

nen betroffene Grundeigentümer schriftlich und begründet Einsprache bei der Ge-

meinde erheben.  

 

2.6 Antrag zur Genehmigung  
 

 

  



Gemeinde Triesenberg  
 
Teilrevision Grosssteg «Zentrum»  
 
PMB April 2025  
 

 4 

3 Strassenbauprojekt  

3.1 Strassenraumgestaltung Steg  
Konzeptionell sieht das Strassenbauprojekt (vgl. Anhang B und Beilage A) mehrere 

Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, der Strassenraumgestal-

tung sowie der Parkierung vor. Die Massnahmen stützen sich auf die Ziele und Stra-

tegien des Richtplans Steg (vgl. Kap. 4.2) und umfassen im Wesentlichen:  

- eine angepasste Linienführung (Kurvengeometrie);  

- bauliche und gestalterische Massnahmen zur Beeinflussung der Fahrge-
schwindigkeit des motorisierten Durchgangsverkehrs (max. 50km/h);  

- Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fussgänger (visuell abgesetzter Mehr-
zweckstreifen, durchgehendes Trottoir nordseitig, punktuelle Beleuchtung);  

- Gestaltung eines zusammenhängenden, öffentlichen Raums in der Kern-
zone über die Materialisierung und Reduktion des Anteils der versiegelten 
Flächen;  

- Auflösung der südseitigen Parkierung entlang der Landstrasse (Verlagerung 
an andere Standorte);  

- Ausstattung Bushaltestelle mit gedecktem Wartebereich (vgl. Kap. 3.2).  

 

3.2 Infrastrukturgebäude  
Im Bereich des Fassungsbauwerks Milbunerbach ist ein Infrastrukturgebäude mit 

gedecktem Wartebereich für die Bushaltestelle geplant (Stand Vorprojekt, vgl. Abb. 

3 bis Abb. 4). Der Standort für das Infrastrukturgebäude wird separat abparzelliert. 

Entsprechend den richtplanerischen Vorgaben hinsichtlich der baulichen Einord-

nung wird das Infrastrukturgebäude als eingeschossige Baute mit einem Satteldach 

ausgebildet. Das Gebäude umfasst rund 30 m2 Geschossfläche und umfasst:  

- gedeckter Wartebereich Bushaltestelle;  

- Technikraum Fassungsbauwerk Milbunerbach der Liechtensteinischen 
Kraftwerke (LKW).  

Auf die weiteren angedachten Nutzungen wurde aufgrund der Ergebnisse der Vor-

prüfung verzichtet, dies umfasst namentlich ein öffentliches WC sowie eine Umklei-

dekabine für Langläufer.  

Die Nutzungen – gedeckter Wartebereich in Verbindung mit der Bushaltestelle so-

wie der Technikraum der LKW des Fassungsbauwerks – sind standortgebunden. Die 

Standortgebundenheit des Technikraums begründet sich im betrieblichen Zusam-

menhang zum Fassungsbauwerk. Betreffend die Bushaltestelle wurden verschie-

dene Standorte im Bereich des Zentrums Grosssteg durch das ATG geprüft. Die 

Prüfung hat ergeben, dass sich vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit 

(Sichtwinkel) der vorgesehene Standort als einzig möglicher Standort für eine Bus-

haltestelle in Fahrtrichtung Malbun als geeignet erweist.  
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Abb. 2: Standort geplantes Infrastrukturgebäude Grosssteg Zentrum  

 
Abb. 3: Situation Infrastrukturgebäude (Vorprojekt Beat Burgmaier Architekten AG, 10.04.2024)  

 
Abb. 4: Ansicht Seite Landstrasse; Infrastrukturgebäude  
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4 Planungen und Grundlagen  

4.1 Landesrichtplan / Raumkonzept Liechtenstein  
Gestützt auf das Raumkonzept Liechtenstein 2020 ist das Land Liechtenstein der-

zeit daran, den Landesrichtplan aus dem Jahr 2011 gesamthaft zu überarbeiten.  

Im Raumkonzept ist das Gebiet Steg dem «Naturnahen Siedlungsraum» bzw. «Berg-

gebiet» zugewiesen (vgl. Abb. 5). Gemäss Strategie des Raumkonzepts sollen vor-

handene Tourismus- und Freizeitnutzungen landschaftsverträglich und massvoll 

weiterentwickelt werden. Neue Nutzungen sowie neue Infrastrukturanlagen für den 

Tourismus sind räumlich im Bereich des bestehenden Siedlungsgebiets bzw. an-

grenzend zu konzentrieren. Weiter sollen die Dorfkerne aufgewertet und die Anbin-

dung mit dem öffentlichen Verkehr gestärkt werden.  

 

 
Abb. 5: Auszug Raumkonzept 2020, Raumtypen, Gebiet Steg (rot)  

 

4.2 Richtplan Steg  
Am 9. April 2019 beschloss der Gemeinderat Triesenberg für das Gebiet Steg einen 

Richtplan, welcher von der Regierung mit Beschluss vom 24. November 2020 ge-

nehmigt wurde. Der Richtplan Steg umfasst Ziele, Strategien und verschiedene 

Massnahmen in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Natur und Landschaft sowie Er-

holung. Das Vorhaben bzw. die vorliegende Teilrevision hat Bezug zu folgenden kon-

kreten Massnahmenblättern und Zielsetzungen gemäss Richtplan Steg:  
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Bereich  Inhalte  

Siedlung -  
Massnahmenblatt 
(S1)  

- Entwickeln und Gestalten des öffentlichen Raums als Ran-
gier-, Zugangs-, Treffpunkt und Warteraum;  

- Bündeln öffentlicher Funktionen entlang der Landstrasse;  

- Begegnungszone zwischen Fahrbahnrand und Fassade er-
halten;  

- Bereiche des öffentlichen Raums in der Kernzone beibehal-
ten;  

- Sicherstellung Anbindung an öffentlichen Verkehr.  

Verkehr –  
Massnahmenblatt 
(V1)  

- Entwickeln und Gestalten von verkehrsberuhigenden Mas-
snahmen entlang der Landstrasse (Temporeduktion);  

- Entwicklung und Gestaltung öffentlicher Raum in der Kern-
zone, der funktionalen Querbeziehungen und Attraktivie-
rung der Bushaltestellen.  

Verkehr –  
Massnahmenblatt 
(V2)  

- Verbessern der Anbindung des öffentlichen Verkehrs an 
die Erholungsnutzungen im Winter und Sommer;  

- Umsetzung Witterungsschutz für ÖV-Fahrgäste;  

- Für das Ortsbild Steg angepasste Bushaltestellen.  

Verkehr –  
Massnahmenblatt 
(V3)  

- Optimieren der bestehenden Parkierungsflächen, mit guter 
Integration ins Landschaftsbild und geeigneter verkehrs-
technischer Erschliessung.  

Verkehr –  
Massnahmenblatt 
(V4)  

- Optimierung der Verkehrssicherheit, Querungsmöglichkei-
ten Landstrasse. 

Erholung -  
Massnahmenblatt 
(E1)  

- Definition und Sicherung der Anbindung der Langlaufloipe 
an den öffentlichen Verkehr in der Kernzone.  

Natur u. Landschaft  
Massnahmenblatt 
(N/L3)  

- Erhalten und aufwerten der naturnahen Bereiche der Bach-
läufe sowie des Stausees;  

- Umsetzung landschaftsverträglicher Lösungen bei Erneue-
rungs- und Anpassungsarbeiten der Fassungsbauwerksan-
lagen;  

- Entschärfung Naturgefahrensituation für die Kernzone 
Grosssteg anstreben.  

Natur u. Landschaft  
Massnahmenblatt 
(N/L7)  

- Koordinierte Entwicklung und Ausgestaltung des bachum-
gebenden Landschaftsraums (Abstimmung verschiedene 
Interessen).  
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Abb. 6: Auszug Richtplan Steg, Strassenabschnitt Kernzone Steg  

Die vorliegende Teilrevision bzw. das der Teilrevision zugrunde liegende Vorhaben 

entspricht den Planungsabsichten gemäss Richtplan Steg.  

 

4.3 Nutzungsplanung Triesenberg  
Die Nutzungsplanung der Gemeinde Triesenberg gliedert sich in das «rheintalseitige 

Gemeindegebiet» sowie in die Gebiete «Steg» und «Malbun». Vorliegend erfolgt eine 

projektbezogene Anpassung des Zonenplans Steg.  

 

4.4 Gesetzgebung 

4.4.1 Baugesetz  

Gewässerabstand  

Gemäss Art. 50 Abs. 1 BauG haben Bauten und Anlagen gegenüber öffentlichen Ge-

wässern einen Mindestabstand von 10.00 m einzuhalten. Gemäss Abs. 7 kann die 

Baubehörde bei öffentlichen Bauten und Anlagen sowie bei Revitalisierungsmass-

nahmen und naturnahen Gestaltungen Ausnahmen zulassen, wenn die Standortge-

bundenheit der bewilligungspflichtigen Bauten nachgewiesen wird. Nach Abs. 6 ist 

die Terrain- und Gartengestaltung zwischen Bauwerk und Gewässer derart vorzu-

nehmen, dass der Gewässerunterhalt nicht behindert wird.  

Das im Bereich Fassungsbauwerk Milbunerbach geplante Infrastrukturgebäude mit 

gedecktem Wartebereich für die Bushaltestelle kommt innerhalb des Gewässerab-

stands zu liegen (vgl. Abb. 7). Dabei handelt es sich um eine öffentliche Baute 

(Technikraum LKW Fassungsbauwerk Milbunerbach, Bushaltestelle). Aufgrund der 

Fassungsbauwerksnutzung ist der betreffende Gewässerbereich vollständig 
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verbaut, weshalb durch das geplante Infrastrukturgebäude aus ökologischer Sicht 

in der Beurteilung der Gemeinde keine negativen Einwirkungen auf das Gewässer 

resultieren. Zudem erweisen sich die vorgesehenen Nutzungen als standortgebun-

den (vgl. Kap. 3.2).  

Im Weiteren erfolgt die Realisierung des Infrastrukturgebäudes in Abstimmung auf 

den gleichzeitigen Umbau des Fassungsbauwerks inkl. Umsetzung von Hochwas-

serschutzmassnahmen im Bereich der Kernzone. Die Hochwasserschutzmassnah-

men haben zum Ziel, die Gefährdung gegenüber dem jetzigen Zustand zu minimie-

ren (vgl. Kap. 4.5).  

Aus ortsbaulichen Gründen sollen diese Nutzungen in einem Gebäude unterbracht 

werden.  

Die baurechtliche Prüfung erfolgt im Rahmen des separaten Baubewilligungsverfah-

rens und ist nicht Gegenstand der vorliegenden Teilrevision.  

 

 
Abb. 7: Situation Fassungsbauwerk Milbunerbach, Standort geplantes Infrastrukturgebäude (rot), 
Quelle: Google Street View, Fabien Heitz 2022  

Strassenabstand  

Gemäss Art. 52 Abs. 1 lit a BauG beträgt der Mindestabstand für Bauten und Anla-

gen, gegenüber Landstrassen 4.50 m (Messung ab Grundstücksgrenze). Das ge-

plante Infrastrukturgebäude mit gedecktem Wartebereich für die Bushaltestelle 

liegt innerhalb des minimalen Strassenabstands. Dabei handelt es sich um eine öf-

fentliche, standortgebundene Baute (gedeckter Wartebereich Bushaltestelle, Tech-

nikraum LKW). Derzeit liegt ein Vorprojekt vor, welches betreffend Strassenabstand 

noch optimiert wird (vgl. Kap. 3.2). Aufgrund der ortsbaulichen Gegebenheiten sind 

die Platzverhältnisse beschränkt.  

Die baurechtliche Prüfung erfolgt im Rahmen des separaten Baubewilligungsverfah-

rens und ist nicht Gegenstand der vorliegenden Teilrevision.  
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4.4.2 Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft  

Gemäss dem Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft vom 23. Mai 1996 

(NSchG) werden Eingriffe in die Natur und Landschaft bewilligt, wenn Beeinträchti-

gungen vermieden oder im erforderlichen Mass ausgeglichen werden können und 

die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes bei der Abwägung aller Anforde-

rungen an Natur und Landschaft nicht überwiegen. Die entsprechenden Nachweise 

für die Beurteilung und Bewilligung von Eingriffen sind im Rahmen des Eingriffsver-

fahrens zu erbringen. Eingriffe gemäss Art. 13 Abs. 3 NSchG bedürfen der einver-

nehmlichen Bewilligung von Regierung und Gemeinde.  

Von der ungeschmälerten Erhaltung schützenswerter Lebensräume darf ausnahms-

weise abgewichen werden, sofern ein übergeordnetes Interesse dies erfordert und 

keine anderen Lösungen möglich sind. In diesen Fällen sind Ausgleichsmassnah-

men oder gleichwertige Ersatzmassnahmen zu treffen.  

Die Prüfung zur Durchführung eines Eingriffsverfahrens erfolgte nach der zweiten 

Vorprüfung zur vorliegenden Teilrevision. Das Amt für Umwelt (AU, Fachstelle Natur 

und Landschaft) hält in seiner Stellungnahme vom 26. März 2025 fest, dass durch 

die vorliegende Zonenplanänderung keine wesentlichen Beeinträchtigungen für Na-

tur und Landschaft resultieren und es somit keiner Durchführung eines Eingriffsver-

fahrens bedarf. Auch die Gemeinde sieht keinen Bedarf für die Durchführung eines 

Eingriffsverfahrens. Im Weiteren weist das AU in Ihrer Stellungnahme für das Folge-

verfahren darauf hin, dass vor der baulichen Umsetzung der geplanten Bauten und 

Anlagen (Strassenanpassungen, Parkplätze und den Wartebereich Bushaltestelle / 

Infrastrukturgebäude mit Technikraum) die Durchführung eines Eingriffsverfahrens 

nach Art. 12 NSchG dannzumal zu prüfen ist. Dies, da diese Vorhaben nach der Ge-

nehmigung der Zonenplanänderung ausserhalb der Bauzone liegen werden.  

 

4.4.3 Landwirtschaft  
Gemäss Art. 5 Abs. 3 der Verordnung über die Förderung der Alpwirtschaft (AWFV) 

sind Weideflächen nach Möglichkeit zu erhalten. Eine Zweckentfremdung ist nur 

aus Gründen des öffentlichen Interesses zulässig und bedarf der vorgängigen Bewil-

ligung der Landesalpenkommission.  

Flächenbilanz Alpwirtschafts- / Grünzone  
Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision erfolgen – gestützt auf das Strassenbau-

projekt – verschiedene Neu-Zuweisungen bzw. Entlassungen aus der Alpwirt-

schafts- / Grünzone. Innerhalb des Gewässerabstands verändert sich die Fläche 

der Alpwirtschafts- / Grünzone zu Gunsten derselben (rund +50 m2).  

 

Flächenbilanz Alpwirtschafts- / Grünzone  Veränderung (m2)  

Fläche neu in Alpwirtschafts- / Grünzone  +494.3  

Fläche neu nicht in Alpwirtschafts- / Grünzone  -699.5  

Total  -205.2  
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In der Gesamtbetrachtung reduziert sich die Alpwirtschafts- / Grünzone um rund 

200 m2. Aus Sicht der Gemeinde ist dabei zu bemerken, dass im rechtskräftigen Zo-

nenplan eine grössere Fläche der bestehenden Landstrasse der Alpwirtschafts- / 

Grünzone zugewiesen ist. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist in diesem Bereich 

faktisch nicht möglich. Im Rahmen der vorliegenden Zonenanpassungen entfällt so-

mit ein wesentlicher Teil der Reduktion der Alpwirtschafts- / Grünzone auf diese 

Fläche im Umfang von rund 300 m2. 

Für weitere Informationen siehe Beilagen B und C, für Ausführungen zu den Ände-

rungen der versiegelten Flächen siehe nachstehend. 

Flächenbilanz versiegelte Flächen  
Der Umfang der versiegelten Flächen nach Umsetzung des Strassenbauprojekts 

verringert sich gegenüber dem Bestand um rund -235 m2 (ohne Berücksichtigung 

der Zonenzuweisungen in der Nutzungsplanung). Gesamthaft reduziert sich der Um-

fang der versiegelten Flächen unter Berücksichtigung der Zonenplanänderung in-

nerhalb der Alpwirtschafts- / Grünzone um rund -350 m2.  

 

Flächenbilanz versiegelte Flächen 

 

Strassenbauprojekt  
(ohne Zonierung)  

innerhalb Grünzone  
Zonenplan  
rechtskräftig  

innerhalb Grünzone  
nach Revision  

versiegelte Fläche  
Bestand (m2)  

3748.5 647.8 578.0 

versiegelte Fläche  
Strassenprojekt (m2)  

3513.3 717.3 225.5 

Flächenbilanz  -235.2 69.5 -352.5 
 

Die Landesalpenkommission wird um eine Bewilligung zu den vorliegenden Anpas-

sungen der Alpwirtschafts- / Grünzone im Rahmen der vorliegenden Teilrevision so-

wie den geplanten baulichen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Strassen-

bauprojekt ersucht.  

 

4.5 Naturgefahren  

4.5.1 Grundlagen  

Im rechtskräftigen Zonenplan Steg ist die Gefahrenzone gemäss Gefahrenkartie-

rung 1999 ausgeschieden. Zwischenzeitlich liegt für das Alpengebiet von Triesen-

berg eine aktualisierte Kartierung von 2019 vor. Auf eine Anpassung der Ausschei-

dung der Gefahrenzonen im Rahmen der vorliegenden projektbezogenen Teilrevi-

sion wird verzichtet. Dies begründet sich damit, dass die Neubeurteilung der Ge-

fährdung durch Hochwasser des Milbunerbachs in Verbindung mit der Sanierung 

des Fassungsbauwerks und Umsetzung der Hochwasserschutzmassnahmen Milbu-

nerbach erst nach deren Fertigstellung durch das zuständige Amt für 
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Bevölkerungsschutz vorgenommen und infolge im Zonenplan zweckmässig umge-

setzt werden kann.  

Zudem sind im Bereich «Oberem Zu» derzeit Schutzmassnahmen gegen Steinschlag 

in Diskussion (Gemeinde, Alpgenossenschaft Kleinsteg). Die Umsetzung von 

Schutzmassnahmen würde die Gefährdung durch Steinschlag im Gebiet erheblich 

verbessern bzw. die Ausscheidung der Gefahrenzonen massgebend beeinflussen. 

Die Anpassung der Gefahrenzonen im Zonenplan auf der Grundlage einer Neubeur-

teilung nach Umsetzung von Schutzmassnahmen gegen Steinschlag wird aus Sicht 

der Gemeinde als zweckmässig erachtet.  

 

4.5.2 Standort Infrastrukturgebäude  

Gemäss Gefahrenkartierung liegt der Standort des geplanten Infrastrukturgebäudes 

innerhalb der roten Gefahrenzone mit erheblicher Gefährdung (vgl. Abb. 8). Die Ge-

fährdung resultiert aus der Hochwassergefahr, im Weiteren ist der Bereich durch 

Oberflächenabfluss gefährdet (vgl. Abb. 9). Innerhalb der roten Gefahrenzone gilt 

gemäss Art. 15 Bauordnung Steg ein Bauverbot für Neubauten.  

Im Zuge des Umbaus des Fassungsbauwerks Milbunerbach werden Hochwasser-

schutzmassnahmen umgesetzt, sodass eine Verminderung der Gefährdung erreicht 

wird. Damit kann nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich die Gefährdung 

von «erheblich» (rote Gefahrenzone) auf «mittel» (blaue Gefahrenzone) vermindert 

werden. Demzufolge ist der Bau des geplanten Infrastrukturgebäudes dannzumal 

unter der Voraussetzung von Objektschutzmassnahmen möglich. Die Neubeurtei-

lung der Gefährdung durch das Amt für Bevölkerungsschutz (ABS) ist aufgrund des 

laufenden Sanierungsprojekts Fassungsbauwerk Milbunerbach mit Umsetzung 

Hochwasserschutzmassnahmen noch ausstehend (vgl. Kap. 4.5.1).  

 

 
Abb. 8: Auszug Gefahrenkartierung, Standort geplantes Infrastrukturgebäude (grün)  
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Abb. 9: Auszug Gefährdungskarte Oberflächenabfluss, Standort geplantes Infrastrukturgebäude (grün)  
 

4.6 Archäologischer Perimeter  
Aufgrund der Lage innerhalb des archäologischen Perimeters sind alle Arten von 

Erdbewegungen mindestens 14 Tage vor ihrer Durchführung der Abteilung Archäo-

logie des Amts für Kultur zu melden (Art. 23 Kulturgütergesetz). Grundsätzlich wird 

bei Bauvorhaben auf Grundstücken innerhalb des archäologischen Perimeters eine 

frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Abteilung Archäologie empfohlen. Dies 

zwecks rechtzeitiger Koordination sowie Abstimmung von Terminen und Arbeitsab-

läufen.  
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5 Umsetzung in der Nutzungsplanung  

5.1 Teilrevision Zonenplan Steg  
Gestützt auf das Strassenbauprojekt sowie das Vorprojekt Infrastrukturgebäude mit 

gedecktem Wartebereich für die Bushaltestelle erfolgen Anpassungen der Zonenzu-

weisung im Zonenplan Steg.  

Die wesentlichen Änderungen umfassen Arrondierungen und Umlagerungen des üb-

rigen Gemeindegebiets bzw. nicht zonierten Gebiets, der Kernzone, der Parkplatz-

zone sowie der Alpwirtschafts- / Grünzone. Die Platzsituation westlich des Restau-

rants «Bergstübli» (Teilfläche Grundstück Nr. 320) wird gemäss Entwicklungsstrate-

gie des Richtplans Steg der Zone für öffentliche Anlagen zugewiesen (vgl. Abb. 10).  

 

 
Abb. 10: Zuweisung Platzsituation Grundstück Nr. 320 zur ZöBA  

 

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision werden jene Flächen, welche die Land-

strasse sowie die Trottoirs umfassen, im Wesentlichen dem übrigen Gemeindege-

biet bzw. dem nicht zonierten Gebiet gemäss bisheriger Systematik zugewiesen 

(Aufhebung bestehende Grundnutzung zwecks Zuweisung zum nicht zonierten Ge-

biet). Im Zuge der anstehenden gesamthaften Überprüfung der Erschliessungs- und 

Parkierungsflächen im Gebiet Steg (separate Teilrevision) werden Strassen- und 

Trottoirflächen der Grunderschliessung der neu einzuführenden Zone «Verkehrsflä-

che (innerhalb / ausserhalb Bauzone)» gemäss neuer Praxis des Landes dannzumal 

zugewiesen. Die Zuweisung zum nicht zonierten Gebiet umfasst auch den Standort 

für die geplante Infrastrukturbaute.  

Eine detaillierte Übersicht sämtlicher vorliegender Zonenänderungen sowie eine Zo-

nenbilanz kann dem Anhang C entnommen werden.  
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Rechtskräftiger Zonenplan (Hinweis)  

 

 
Abb. 11: Rechtskräftiger Zonenplan Steg  
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Änderung Zonenplan (Festsetzungen)  
 

 

 
Abb. 12: Geplante Änderungen im Zonenplan Steg  
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Änderung Zonenplan (Festsetzungen integriert in rechtskräftigen Zonenplan)  
 

 

 
Abb. 13: Geplante Änderungen integriert in rechtskräftigen Zonenplan Steg  
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6 Schlussbemerkung  

Mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans erfolgt die Anpassung der Zonie-

rung in Abstimmung auf das Projekt «Strassenraumgestaltung Steg» sowie die 

Schaffung der nutzungsplanerischen Voraussetzungen für das geplante Infrastruk-

turgebäude mit gedecktem Wartebereich für die Bushaltestelle. Mit dem Strassen-

raumgestaltungsprojekt erfolgen im Wesentlichen Massnahmen betreffend das 

Temporegime und die Verkehrssicherheit, die Neu-Organisation der Parkierung so-

wie eine gestalterische Aufwertung der Kernzone Steg. Weiter erfolgen Infrastruk-

tur-Verbesserungen zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs.  

Die Anpassung der Strasseninfrastruktur sowie Verbesserungen im Bereich des öf-

fentlichen Verkehrs im Gebiet Steg entspricht den Zielen und Strategien der Richt-

planung. Dabei handelt es sich um Vorhaben von öffentlichem Interesse. Aus Sicht 

der Gemeinde ist die vorliegende Anpassung zweckmässig und steht in Überein-

stimmung mit den Entwicklungsabsichten der Gemeinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chur, Februar 2025, Stauffer & Studach Raumentwicklung / ba, cn
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Anhang A  
Übersicht Ergebnisse Vorprüfung und Behandlung  
 

Antrag / Hinweis  Behandlung  

Bauvorhaben Infrastrukturgebäude  
1) Die Standortgebundenheit für die vorgesehenen 

Nutzungen, mit Ausnahme der Anlagen des Fas-

sungsbauwerks Milbunerbach, wird als nicht gegeben 

beurteilt.  

 
1) Im Anschluss an die Vorprüfung wurde das Infra-

strukturgebäude redimensioniert. Neu werden nur 

noch die Anlage des Fassungsbauwerks sowie der ge-

deckte Bereich der geplanten Bushaltestelle im Infra-

strukturgebäude untergebracht. Die Standortgebun-

denheit der Bushaltestelle begründet sich in der Ver-

kehrssicherheit, aufgrund der einzuhaltenden Sicht-

winkel besteht kein geeigneter alternativer Standort 

im Bereich des Zentrums Grosssteg (vgl. Kap. 3.2).  

 

Zonenplan  
1) Die Parkplatzzone inmitten der Kernzone soll auf-

gelöst und im Sinne des Richtplans Steg zwecks der 

öffentlichen Nutzung der Zone für öffentliche Bauten 

und Anlagen (ZöBA) oder der Kernzone zugewiesen 

werden.  

 

2) Die vorgesehene Ausscheidung der ZöBA inner-

halb des Gewässerabstands und der roten Gefahren-

zone ist nicht möglich.  

 

3) Der Entlassung von Flächen aus der Alpwirt-

schafts- / Grünzone innerhalb des Gewässerab-

stands von 10.0 m kann nicht zugestimmt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Die Zuweisung der Strassenflächen ist mit dem 

rechtskräftigem Zonenplan abzustimmen (nicht zoni-

ertes Gebiet anstelle Zuweisung übriges Gemeinde-

gebiet). 

 

1) Die betreffende Fläche wird der ZöBA zugewiesen.  

 

 

 

 

2) Auf die Festlegung der ZöBA wird in Folge der Redi-

mensionierung Infrastrukturbaute (vgl. Kap. 3.2) ver-

zichtet.  

 

3) Bei besagten Flächen innerhalb des Gewässerab-

stands von 10.0 m handelt es sich im Wesentlichen 

um bereits versiegelte Strassen- und Parkierungsflä-

chen sowie untergeordnete Arrondierungen in Folge 

der neuen Strassen- und Parkierungsflächen-Geomet-

rien gemäss Strassenbauprojekt. Aus Sicht der Ge-

meinde wird eine Zuweisung dieser Flächen zur 

Alpwirtschafts- / Grünzone nicht als zweckmässig er-

achtet, zudem wird innerhalb des Gewässerabstands 

die Gesamtfläche der Alpwirtschafts- / Grünzone im 

Zuge der vorliegenden Zonenänderungen um insge-

samt rund 50 m2 vergrössert. Daher wird an der vorlie-

genden Zuweisung zum nicht zonierten Gebiet festge-

halten, dies auch im Hinblick auf die gesamthafte 

Überprüfung und allfällige Anpassung der Flächenaus-

scheidungen im Zonenplan hinsichtlich der Erschlies-

sungs- und Parkierungsflächen im Gebiet Steg (vgl. 

Kap. 1.1).  

 

4) Die Zonenzuweisung wird im Sinne des Antrags an-

gepasst.  

 



 

  A-2 
 

Antrag / Hinweis  Behandlung  

5) In der vorliegenden Teilrevision ist die Gefahren-

zone gemäss Gefahrenkartierung 1999 berücksich-

tigt. Die Gefahrenzone ist auf die Gefahrenkartierung 

2019 abzustimmen.  

 

5) Auf eine Anpassung der Ausscheidung der Gefah-

renzone wird vorliegend verzichtet, weitere Informatio-

nen siehe Kap. 0).  

Planungsbericht  
1) In Bezug auf die Festlegungen des Richtplans Steg 

ist im Planungsbericht darzulegen, weshalb die vor-

gesehenen Infrastrukturen anstelle bachseitig nicht 

in der Kernzone umgesetzt werden können.  

2) Für das inneralpine Gebiet wird gemäss Richtplan 

Steg ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben. Falls 

ein solches besteht, ist dieses der vorliegenden Teil-

revision beizulegen.  

 

 

1) Die bachseitig geplante Infrastrukturbaute wird auf 

die standortgebundenen Infrastrukturen beschränkt, 

weitere Ausführungen vgl. Kap. 3.2.  

 

2) Derzeit liegt noch kein Mobilitätskonzept vor.  

Weitere Themen  
Landwirtschaft 

1) Im Zuge der vorliegenden Zonenänderungen er-

folgt eine Verringerung der Alpwirtschafts- / 

Grünzone, welche Einfluss auf die kartierten Weide-

flächen innerhalb des Bewirtschaftungsplans der 

Alpe Kleinsteg hat und zu einer Reduktion der Stösse 

führen kann. Gemäss Art. 5 Abs. 3 der Verordnung 

über die Förderung der Alpwirtschaft sind Weideflä-

chen nach Möglichkeit zu erhalten. Eine Zweckent-

fremdung ist nur aus Gründen des öffentlichen Inte-

resses zulässig und bedarf der vorgängigen Bewilli-

gung der Landesalpenkommission.  

Gewässerraum  

2) Gemäss Art. 25 Gewässerschutzgesetz (GSchG) 

sei im Rahmen der vorliegenden Revision der Gewäs-

serraum für den Milbunerbach zu prüfen und festzu-

legen.  

 

 

 

1) Ein entsprechendes Gesuch wird zu gegebenem 

Zeitpunkt durch die Gemeinde eingereicht.  

Eine wesentliche Verringerung erfolgt infolge einer 

neuen Parkierung (Parkplatzzone) auf der orografisch 

linken Seite des Milbunerbachs im Bereich Fassungs-

bauwerk. Weitere Ausführungen siehe Kap. 4.4.3.  

 

 

 

 

 

 

2) Gemäss Art. 25 Abs. 1 GSchG legt die Regierung im 

Einvernehmen mit den Gemeinden in einem Plan den 

Raumbedarf der Fliessgewässer (Gewässerraum), der 

für die Gewährleistung der ökologischen Funktionen 

des Gewässers und den Schutz vor Hochwasser erfor-

derlich ist, fest.  

Im Weiteren haben gemäss Abs. 2 die Landes- und 

Gemeindebehörden den Raumbedarf der Gewässer 

sowie die Hochwassergefahrengebiete in ihren Bau-

ordnungen und Zonenplänen sowie bei ihrer übrigen 

raumwirksamen Tätigkeit zu berücksichtigen. 

In Art. 17 Abs. 3 lit. a Baugesetz werden zudem die 

Gemeinden angewiesen, die von der Regierung festge-

legten Gewässerräume in ihren Zonenplänen zu über-

nehmen.  

Aus Sicht der Gemeinde fehlen einheitliche, für alle 

Gemeinden verbindliche Reglungen und Vorgaben zur 

Festlegung des Gewässerraums für sämtliche Gewäs-

ser (Zuständigkeit Land / Regierung gemäss Art. 25 
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Antrag / Hinweis  Behandlung  

Abs. 1 GSchG und 17 Abs. 3 lit. a BauG). Eine vorlie-

gend projektspezifische Festlegung des Gewässer-

raums auf Basis fehlender einheitlicher Vorgaben wird 

– auch im Sinne der Gleichbehandlung der Grundei-

gentümer – nicht als zweckmässig erachtet, weshalb 

im Rahmen der vorliegenden Teilrevision darauf ver-

zichtet wird.  
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Anhang B  
Projektbeschrieb Strassenraumgestaltung Steg, Amt für Tiefbau und Geoinformation (ATG) / Beat Burg-

maier Architekten AG  
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Anhang C  
C1 – Übersicht Zonenänderungen Teilrevision  

Nr.  
Grundstück  

Zone bisher  Zone neu Fläche 
(m2) 

172 Übriges Gemeindegebiet Kernzone 19.7 
172 Parkplatzzone Kernzone 94.6 
172 Alpwirtschafts- / Grünzone Kernzone 26.7 
229 Parkplatzzone Kernzone 56.9 
320 Kernzone Alpwirtschafts- / Grünzone 10.4 
320 Kernzone Parkplatzzone 8.5 
320 Kernzone Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 9.7 
320 Parkplatzzone Alpwirtschafts- / Grünzone 41.5 
320 Parkplatzzone Kernzone 15.4 
320 Parkplatzzone Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 475.9 
320 Übriges Gemeindegebiet Kernzone 4.9 
320 Übriges Gemeindegebiet Parkplatzzone 12.2 
320 Übriges Gemeindegebiet Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 22.7 
322 Alpwirtschafts- / Grünzone Alpwirtschafts- / Grünzone 0.0 
322 Alpwirtschafts- / Grünzone nicht zoniertes Gebiet 514.2 
322 Kernzone nicht zoniertes Gebiet 2.5 
322 Parkplatzzone nicht zoniertes Gebiet 501.4 
322 Gewässer nicht zoniertes Gebiet 0.0 
322 Übriges Gemeindegebiet Kernzone 0.0 
323 Alpwirtschafts- / Grünzone nicht zoniertes Gebiet 5.0 
323 Parkplatzzone Alpwirtschafts- / Grünzone 224.0 
323 Parkplatzzone nicht zoniertes Gebiet 5.9 
323 Gewässer Alpwirtschafts- / Grünzone 3.7 
323 Gewässer nicht zoniertes Gebiet 5.7 
324 Alpwirtschafts- / Grünzone Parkplatzzone 155.9 

324 Parkplatzzone Alpwirtschafts- / Grünzone 213.8 
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C2 – Zonenbilanz (Gebiet Kleinsteg)  

Gesamtflächenbilanz Zonierung Steg infolge Revision (m2) 
 Zonenplan rechtskräftig  Zonenplanänderung Differenz 
Kernzone  7946.5 8151.6 205.1 
Hüttenzone  47008.2 47008.2 0.0 
Zone für öffentliche  
Bauten und Anlagen  3711.4 4219.6 508.3 
Parkplatzzone  10934.1 9481.3 -1452.8 
Reservezone  6619.7 6619.8 0.0 
Alpwirtschafts- / Grünzone  635233.1 635025.1 -208.1 
Landwirtschaftszone  245445.8 245445.7 0.0 
Gewässer  37809.8 37800.4 -9.5 
Übriges Gemeindegebiet  18131.6 19088.9 957.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 


